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bittere Erfahrungen mit Lebensmittelkisten gesammelt hatte. Wer aber bezahlte
nun das notige Holz und die Beschldge fiir solche Transportkisten? Es wird vielen
Erstellern ergangen sein wie mir, man marktete fest um die Preise und bezahlte
dann bei fast leeren Haushaltungskassen die ganze Sache aus seiner Tasche. Selbst-
verstindlich tbernahm man auch die Transportkosten dieser Bundesmaterialien
vom Bahnhofe nach Hause und beim Einriicken wieder zur Bahn.

Wire es nun nicht gerecht und moglich, dem héhern Unteroffizier eine
zweckmissige und einheitliche Bureaukiste zur Verfagung zu stellen, welche er wie
die personliche Ausriistung fassen wiirde und im Dienstbiichlein eingetragen wiire?

Bei Dislokationen und beim Einrticken hat es sich immer wieder gezeigt, wie
unpraktisch der Tornister sich beim hohern Unteroffizier auswirkt, ja geradezu ein
Hemmnis bedeutet. Jeder weiss, was ein Fourier mit sich schleppen muss, dass er
bei Ankunft der Truppe oder als Kantonnements-Patrouillenfithrer sofort in
,,Aktion™ treten kann. Wie zweckmissig wire da ein Rucksack, worin er ver-
schiedene Bureaumaterialen verstauen kénnte!

Auch diese Angelegenheit sollte einer genauen Priifung unterzogen werden und
sicher wiirde man auf der K.T.A. diesem berechtigten Begehren im Interesse
unserer Armee Folge geben.

Bundesratsbeschliisse

Der Tagespresse entnehmen wir:

Beforderung der Quartiermeister.

Gemaiss einem Beschluss des Bundesrates wird die Verordnung vom 13. Oktober
1939 betreffend Beforderungen im Heere durch eine neue Bestimmung erginzt:
Die Hauptleute-Quartiermeister der Brevetjahrginge 1938—1940 werden mnach
sieben Gradjahren zu Majoren befordert, ausser den Hauptleuten des Brevetjahr-
ganges 1940, die nicht zwei Jahre Oberleutnant waren.

Entschiddigung fiir verlorene Mannschafts-Ausriistungsgegenstinde.

Der Bundesrat fasste einen Beschluss, durch welchen die Verordnung vom
29. Juli 1910 tber die Mannschaftsausriistung in dem Sinne abgeindert wird, dass
bei der Festsetzung der Entschidigung fur verlorene Mannschafts-Ausriistungs-
gegenstinde die Anzahl der geleisteten Schulen und Kurse, sowie die Aktivdienst-
tage nach besonderer Tabelle, die neu aufgestellt wird, zu beriicksichtigen ist.
Hat der Mann vorsitzlich oder leichtsinnig gehandelt, so ist der volle Gestehungs-
preis zu bezahlen. Die Hohe der zu leistenden Entschidigungen gemiss der neuen
Tabelle betrigt 80 Prozent nach Absolvierung der Rekrutenschule und sinkt auf
30 Prozent nach sieben oder mehr Wiederholungskursen. Die Tarife werden von
der Kriegs-Materialverwaltung auf Grund der Gestehungskosten festgesetzt. Der
Beschluss tritt rickwirkend auf 1.Dezember 1945 in Kraft.

Keine Transportgutscheine fiir Rekruten.
Der Bundesrat hat kiirzlich auf eine Kleine Anfrage der Nationalrite Ruoss
und Beck, die Bedenken gegeniiber der Abgabe von Transportgutscheinen an die
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Rekruten geiussert haben, folgendes geantwortet: ,Der Bundesrat hat schon bei
der Beantwortung der Kleinen Anfrage Knobel darauf hingewiesen, dass die Ab-
gabe von Transportgutscheinen fiir Urlaubsreisen eine rein aktivdienst-
bedingte Massnahme darstellt. In den Rekrutenschulen werden den Rekruten
keine Transportgutscheine fir Urlaubsreisen verabfolgt.”

Schweizerische Nationalspende

von Hptm. O. Schénmann

Nachdem im August 1945 das Gedenkbuch ,,25 Jahre schweizerische National-
spende fir unsere Soldaten und ihre Familien 1918-—1943" erschienen ist, auf
das in der Oktober-Nummer unseres Fachorganes hingewiesen wurde, ist nun auch
der Jahresbericht 1944 dieser Stiftung veréffentlicht worden. In knapper
Form wird dem Leser iiber die Titigkeit der Zentralstelle fiir Soldatenfiirsorge
in ihren einzelnen Gebieten Aufschluss erteilt, wobei anhand von Beispielen die
segensreichen Auswirkungen dieser Institutionen belegt werden. Ein zweiter Teil
enthilt die Rechnungsablegung der Nationalspende pro 1944. Die Einnahmen im
erwihnten Jahr belaufen sich auf Fr.1591068.33, denen Fr.2 544 121.59 an Aus-
gaben gegentiberstehen, wovon Fr.2 140 625.79 auf die Zentralstelle fiir Soldaten-
firsorge mit ihren Zweigstellen und Fr. 403 495.80 auf andere der S.N.S. ange-
gliederte Flirsorgewerke entfallen.

Fir die Zukunft warten der Nationalspende nicht minder wichtige Aufgaben.
Die Opfer des nahezu sechs Jahre dauernden Aktivdienstes, Kranke, Invalide,
Hinterlassene bediirfen auch weiterhin der Betreuung und Unterstiitzung. Dic
Stiftung kann daher auch in der kommenden Zeit auf die freiwillige Hilfe unseres
Volkes nicht verzichten.

Rechtsfragen
Militdrpflichtersatz:

1. Verfigungen und Entscheide, durch welche ein wegen Dienstuntauglichkeit aus-
gemusterter Wehrmann zur Entrichtung der Militdrsteuer verhalten wird, unter-
liegen der Rechtskraft nicht bloss fir das Steuerjahr, fiir das der Entscheid
ergeht, sondern auch fiir spitere Jahre.

2. Der Wehrmann hat den Anspruch auf Ersatzbefreiung grundsiitzlich bei Anlass
der ersten Veranlagung nach der Ausmusterung geltend zu machen,

3. Abgesehen davon kann eme neue Prifung des Anspruches auf Ersatz-

befreiung nur herbeigefiihrt werden, wenn die Voraussetzungen fir
die Revision des fritheren Entscheides in diesem Punkte gegeben sind.
Die Revision ist zuldssig, wenn der Pflichtige Tatsachen oder Beweismittel nam-
haft zu machen vermag, deren Geltendmachung ihm im fritheren Verfahren
unmoglich war; ferner, wenn der frithere Entscheid unter Verletzung wesentlicher
prozessualer Grundsitze zustande gekommen ist oder wenn Tatsachen unbe-
riicksichtigt blieben, die sich aus militiramtlichen Akten, welche von Amtes
wegen hitten beigezogen werden sollen, ergeben.



	Bundesratsbeschlüsse

